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Appenzell, 10. Februar 2017 

 

Mitteilungen der Standeskommission (amtlich mitgeteilt) 

Rücktritte aus Landesschulkommission 

Markus Fässler, Appenzell, und Lucia Ledergerber-Specker, Gonten, haben auf das Ende des 

laufenden Amtsjahrs ihren Rücktritt als Mitglieder der Landesschulkommission bekanntgege-

ben.  

Die Standeskommission hat von den Rücktritten Kenntnis genommen und dankt Markus Fässler 

sowie Lucia Ledergerber-Specker für ihre Dienste zugunsten des Kantons. Der Grosse Rat wird 

an der Session vom 26. Juni 2017 die erforderlichen Ersatzwahlen vornehmen. 

 

Personalmutation bei der Steuerverwaltung 

Philippe Schuster, Bereichsleiter Veranlagung und Stellvertreter des Amtsleiters, hat seine An-

stellung auf Ende April 2017 gekündigt. Die Standeskommission hat Maurus Rempfler, derzeit 

Steuerkommissär für juristische Personen, auf den 1. Mai 2017 als Nachfolger von Philippe 

Schuster in dessen Funktionen als Bereichsleiter und Stellvertreter des Amtsleiters der Steuer-

verwaltung gewählt. Die mit dieser Beförderung frei werdende Stelle als Steuerkommissär wird 

zur Neubesetzung ausgeschrieben.  

 

Vorbereitung des Übergangs der Amtsleitung beim Strassenverkehrsamt 

Mit Blick auf den 2018 anstehenden Wechsel in der Leitung des Strassenverkehrsamts hat die 

Standeskommission entschieden, dass die Aufgaben des Eichmeisters ins Strassenverkehrs-

amt integriert werden sollen. Die künftige Amtsleitung wird also fachlich nicht nur das ganze 

Strassenverkehrswesens abdecken müssen, sondern auch als Eichmeister fungieren. Ange-

sichts dieser fachlichen Breite ist damit zu rechnen, dass die neue Leitung in verschiedenen 

Bereichen eine gründliche Einführung und Schulung brauchen wird. Die Standeskommission 

hat daher beschlossen, die Stelle bereits auf den 1. Oktober 2017 zur Neubesetzung öffentlich 

auszuschreiben. Wie viel Einführungszeit dann letztlich benötigt wird und wie der Übergang im 

Detail zu regeln ist, wird in Absprache mit dem heutigen Amtsleiter, Richard Wyss, festzulegen 

sein, sobald die Nachfolge gefunden ist.  
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Delegation 

Der Ostschweizer Skiverband hat eine Delegation der Standeskommission anlässlich der Sla-

lom-Juniorenschweizermeisterschaften in Schwende am Montag, 13. Februar 2017, zum Gäste-

apéro an der Talstation des Skilifts Horn eingeladen. Landeshauptmann Stefan Müller wird am 

Anlass als Vertreter der Standeskommission anwesend sein. 

 

Stellungnahme zu Änderungen von Verordnungen im Veterinärbereich 
Aufgrund von parlamentarischen Vorstössen strebt der Bund an, mehrere Verordnungen im 
Veterinärbereich zu revidieren und Neuregelungen für Veranstaltungen mit Tieren,Massnahmen 
gegen illegale Hundeimporte sowie Anpassungen im Bereich der Registrierung von Hunden 
vorzunehmen. Die wesentlichsten Änderungen sind in der Tierschutzverordnung und der Tier-
seuchenverordnung vorgesehen.  
 
In der Tierschutzverordnung sollen zusätzlich zu den bestehenden Vorschriften für bewilli-
gungspflichtige Handelsveranstaltungen mit Tieren auch für nicht gewerbsmässige und daher 
nicht bewilligungspflichtige Veranstaltungen einschränkende Regelungen aufgenommen wer-
den. Mit der Verschärfung der Bestimmungen soll beispielsweise der Kauf von illegal importier-
ten Hunden erschwert werden. Im Weiteren soll die neue Funktion der Tierschutzbeauftragten 
für Tierversuche in die Tierschutzverordnung verankert werden. Die Aufgaben und Kompeten-
zen dieser Personen sollen in der Verordnung festgehalten werden. 
 
In der Tierseuchenverordnung sind Anpassungen der Bestimmungen zur Kennzeichnung und 
Registrierung von Hunden im Hinblick auf die Sicherstellung einer effizienten Hundekontrolle 
geplant. Die Änderungen betreffen insbesondere das Erfassen und Nachführen von Daten in 
der Hundedatenbank AMICUS durch die zuständige kantonale Stelle. 
 

Die Standeskommission bemängelt den hohen Detaillierungsgrad der vorgesehenen Neurege-

lungen. Damit wird der im Vollzug erforderliche Handlungsspielraum im Einzelfall unnötig be-

schränkt. Zudem greifen verschiedene der neuen Bestimmungen im Bereich des Hundewesens 

in die bestehende Kantonshoheit ein. Die Standeskommission weist diese Eingriffe zurück. 
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